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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1984

Norm

KO §31 Abs1 Z2

Rechtssatz

Das Tatbestandsmerkmal des Konkursantrages ist ein formales. Es ist gleichgültig, ob zur Zeit des Antrages

Zahlungsunfähigkeit bereits vorhanden war oder ob sie erst nachher eingetreten ist.
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